
 

ANMELDUNG

Hiermit möchte ich meine Tochter/ meinen Sohn zur Sommerfreizeit der Ev. Jugend
Langenberg
Im CVJM-Freizeitheim Burlage
Vom 21.08. 2026 bis zum 28.08. 2026 verbindlich
anmelden.
Ich habe die Reisebedingungen zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit
einverstanden.

Freizeitteilnehmerin/ Freizeitteilnehmer

Name:…………………………………………………………………………………………

Anschrift:………………………………………………………………………………………

Telefon:………………………………………………………………………………………..

E-mail:………………………………………………………………………………………….

Geburtsdatum:…………………………………………………………………………………

Erziehungsberechtigte

Name:…………………………………………………………………………………………..

Anschrift:……………………………………………………………………………………….

Telefon:…………………………………………………………………………………………

E-mail:…………………………………………………………………………………………..

Die Teilnahme an dieser Freizeit ist grundsätzlich jedem jungen Menschen möglich.
Wir bemühen uns, allen Teilnehmern eine schöne, erlebnisreiche Freizeit zu
vermitteln. Es ist wichtig, dass sich die Teilnehmer in die Freizeitgemeinschaft
einbringen. Wir erwarten, dass die Teilnehmer am gemeinsamen Programm
teilnehmen und sich an gemeinsamen Aufgaben beteiligen. Ich bin damit
einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn mit ausdrücklicher Erlaubnis der
Freizeitleitung zeitlich begrenzte Freizeit zur eigenen Gestaltung ohne Begleitung
einer Aufsichtsperson erhält. Die Anweisungen der Freizeitleitung und die
Freizeitbestimmungen müssen beachtet werden Bei groben Verstößen kann die
Freizeitleitung ihre Aufsicht nicht wahrnehmen. Deshalb ist sie berechtigt, solche
TeilnehmerInnen auf Kosten der Erziehungsberechtigten nach Hause zu schicken.
Eine Rückvergütung des Teilnehmerbeitrages ist dann nicht möglich.

Die Anmeldung muss adressiert an die Evangelische Jugend, per Post oder per 
Einwurf in den Briefkasten, im Gemeindebüro, Wiemerstraße 6, 42555 Velbert, 
erfolgen.



 

Reisebedingungen  alleinreisende Kinder und Jugendliche

1. Vertragspartner
Vertragspartner der Reise ist die in der jeweiligen Freizeitausschreibung angegebene Kirchengemeinde.

2. Gültigkeit:
Die Anmeldung wird gültig durch die Abgabe der vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllten Anmeldung, der Unterschrift
der Teilnehmer:innen und aller Erziehungsberechtigten, dem Eingang der ausgeschriebenen Anzahlung bei der jeweiligen
Kirchengemeinde und dem Erhalt einer schriftlichen oder mündlichen Teilnahmebestätigung. Ein Anspruch auf Teilnahme
besteht erst durch die Teilnahmebestätigung und die geleistete Anzahlung. Die Anzahlung muss spätestens 4 Wochen
nach Erhalt der Teilnahmebestätigung erfolgen. Die Anzahlung beträgt 50 Euro. 

3. Zahlungsbedingungen:
Die Zahlung des restlichen Teilnahmebeitrags muss bis vier Wochen vor Reisebeginn erfolgt sein.

4. Rücktritt durch den Teilnehmer:
Tritt der Teilnehmer bis 8 Wochen vor Freizeitbeginn schriftlich zurück, werden 25 € als anteilige Organisationskosten
berechnet. Bei kurzfristigen Rücktritten kann der Träger einen pauschalen Ersatzanspruch geltend machen. Dieser beträgt:
Bei einem Rücktritt zwischen dem 56. und 29. Tag vor der Freizeit 50% des Reisepreises, zwischen dem 28. Tag vor und
dem  Beginn  der  Freizeit  70%  des  Freizeitpreises.Für  die  Dauer  der  Freizeit  sind  die  Teilnehmer  durch  eine
allgemeine Freizeitversicherung  versichert.  Bei  der  Berechnung  der  Kosten  ist  der  Eingang  der  Abmeldung  bei  der
Gemeinde entscheidend.
Der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung obliegt den Teilnehmer:innen.

5. Rücktritt und Haftung durch den Veranstalter:
Bei nicht erreichen der für jede Freizeit gesondert ausgeschriebenen Teilnehmerzahl, oder unabwendbare Umstände, kann
die Freizeit bis 6 Wochen vor Fahrtbeginn abgesagt werden. Der Reisepreis wird dann voll zurückerstattet, es entstehen
jedoch keine weitergehenden Ansprüche.
Der Veranstalter haftet für die gewissenhafte Vorbereitung, die Auswahl und Richtigkeit der Leistungen und der Erbringung
der vertraglich vereinbarten Leistungen entsprechend der Ortsüblichkeit des Zielorts. Unsere Haftung als Träger, gleich aus
welchem Rechtsgrund, ist der Höhe nach auf den Reisepreis beschränkt.
Bei  höherer  Gewalt,  politischen  Spannungen oder  anderen  dringenden Gründen behält  sich  der  Veranstalter  vor  die
Freizeit abzusagen oder das Programm abzuändern. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Fremdleistungen, die
als solche gekennzeichnet sind, auch wenn an diesen teilgenommen wird
.
6. Gruppengemeinschaft, Weisungen, vorzeitiges Nachhauseschicken:
Der  Veranstalter  erwartet,  dass  die  Teilnehmer:innen  sich  in  die  (christliche)  Gruppengemeinschaft  einfügt  und  den
Weisungen der Betreuer:innen Folge leistet.
Wenn  sich  die  Teilnehmer:innen  trotz  Abmahnung  durch  den  Veranstalter  oder  seine  Beauftragten  nicht  als
gemeinschaftsfähig  erweisen,  nachhaltig  stören,  das  Miteinander  in  der  Gruppe  unzumutbar  beeinträchtigt,  die
Gruppengemeinschaft gefährdet, oder gegen die Gesetze, Sitten und Gebräuche des Gastlandes grob verstoßen, kann der
Veranstalter  die  Teilnehmer:innen  nach  Abmahnung  ohne  Erstattung  des  Reisepreises  von  der  weiteren  Reise
ausschließen und nach Hause schicken.
Von einer Abmahnung vor der Vertragskündigung durch den Veranstalter kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn
das Verhalten die Teilnehmer:innen derart unverantwortlich ist, dass trotz der Aufsicht des Veranstalters eine erhebliche
Gefährdung die Teilnehmer:innen selbst oder anderer beteiligte Personen eintreten kann oder die Teilnehmer:innen die
Abmahnung verhindern
Entstehende Kosten gehen zu Lasten der Teilnehmer:innen bzw. der Erziehungsberechtigten. Bei Minderjährigen gehören
dazu  auch  die  Kosten  für  eine  Begleitperson  beim  vorzeitigen  Heimtransport,  einschließlich  der  Kosten  für  den
Rücktransport der Begleitperson zum Ferienort. Ein Anspruch auf Erstattung des Reisepreises besteht in diesem Fall nicht.
Zu groben Verstößen gehören auch Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz betreffend Alkohol- und Nikotinmissbrauch
und der Besitz oder der Konsum von illegalen Drogen jeglicher Art.

7. Zuschüsse: 
Der Reisepreis enthält Zuschüsse des Landes und  der Kommune. Wenn die  Zuschüsse nicht oder nur in geringerem
Maße gezahlt werden, erhöht sich der Teilnehmerbeitrag. Teilnehmer:innen aus anderen Kommunen müssen die Differenz
selber tragen.

8. Einreisebestimmungen:
Für die Einhaltung der Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen-, und Gesundheitsvorschriften haften die Erziehungsberechtigten.

9. Informationsabend:
Die Teilnahme am Informationsabend wird dringend empfohlen.

Datum und Ort:………………………………………………………………………………..

Unterschrift TeilnehmerIn:……………………………………………………………………

Unterschriften aller Erziehungsberechtigten:……………………………………………….


